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WAS SIND RADONVORSORGEGEBIETE?
Radonvorsorgegebiete sind Gebiete, für die erwartet 
wird, dass in einer beträchtlichen Anzahl von Gebäu-
den der über das Jahr gemittelte Referenzwert von  
300 Bq/m³ Radon in der Luft von Aufenthaltsräumen 
oder Arbeitsplätzen überschritten wird. In Radonvor-
sorgegebieten gelten besondere Anforderungen an den 
Schutz vor Radon am Arbeitsplatz und bei der Errich-
tung von Neubauten.

Die Gebietsausweisung und Bekanntmachung er-
folgt durch die Niedersächsische Gewerbeaufsichts-
verwaltung (GAV) in Form einer Allgemeinverfügung.

INFORMATIONEN ZU  
SCHUTZMASSNAHMEN
Der Schutz vor Radon in Innenräumen ist meist bereits 
durch einfache Maßnahmen möglich. Sofortmaßnah-
men beginnen bei gründlichem Lüften, aber auch um-
fangreiche Sanierungsmaßnahmen können sinnvoll 
sein. Zu diesen sollte unbedingt Expertenrat, zum Bei-
spiel von Radon-Fachpersonen, eingeholt werden.

Ob ergriffene Maßnahmen ausreichende Wirkungen er-
zielen, kann nur durch eine Kontrollmessung festgestellt 
werden.

Erste Planungshilfen zu Schutzmaßnahmen bietet das 
Radon-Handbuch des BfS.

WIE WIRD RADON GEMESSEN?
Die in Innenräumen vorherrschende Radonkonzentrati-
on kann nur durch eine Messung festgestellt werden. 
Hierfür stehen verschiedene Messgeräte zur Verfü-
gung. Für Messungen am Arbeitsplatz müssen diese 
über eine durch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 
anerkannte Stelle bezogen und nach deren Vorgaben 
eingesetzt werden. Dies sichert die Messqualität. 

Die Kosten für die einfachste Form der Messung (pas-
siver Kernspurdetektor = Exposimeter) liegen etwa zwi-
schen 30 bis 50 € inklusive Auswertung. Die Messdauer 
beträgt in der Regel 12 Monate.
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RADONSCHUTZ – WOFÜR?
Radon ist ein überall vorkommendes, nicht wahrnehmba-
res Edelgas. Es entsteht im Boden durch den radioaktiven 
Zerfall von Radium immer wieder neu und bahnt sich von 
dort seinen Weg an die Oberfläche und in das Innere von 
Gebäuden. Dort kann es sich in Abhängigkeit der Belüf-
tungs- und Nutzungsverhältnisse anreichern.

Drei Hauptfaktoren beeinflussen die Radonkonzen-
tration in Gebäuden:

• Der Untergrund bestimmt, wieviel Radon vorhanden 
ist.

• Die bauliche Beschaffenheit bestimmt, wieviel Radon 
in das Gebäude eindringen kann.

• Die Dichtigkeit des Gebäudes bestimmt, wieviel Ra-
don aus dem Gebäude entweichen kann.

RADON ALS INNENRAUMSCHADSTOFF
Wissenschaftliche Studien zeigen: Radon in Gebäuden er-
höht das Lungenkrebsrisiko. Gefährlich sind dabei die Zer-
fallsprodukte von Radon. Diese werden über die Atemluft 
aufgenommen und können dann das empfindliche Lungen-
gewebe schädigen. Leben und arbeiten wir über lange Zeit 
in Räumen mit hoher Radonkonzentration, steigt das Risi-
ko an Lungenkrebs zu erkranken.

GESETZLICHE REGELUNGEN ZU RADON
In Deutschland regeln seit dem 31.12.2018

• §§ 126 - 132 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG)
• §§ 155 - 158 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)

den Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen.

Für alle Arbeitsplätze gilt der über ein Jahr gemittelte Re-
ferenzwert von 300 Becquerel Radon pro Kubikmeter 
Raumluft (Bq/m³; Becquerel = Anzahl Zerfälle pro Sekun-
de).

WELCHE FRISTEN GELTEN?
1. Die Messpflicht beginnt, sobald eine berufliche 

Tätigkeit an einem betroffenen Arbeitsplatz aufge-
nommen wird und in Radonvorsorgegebieten nach 
Bekanntgabe der Ausweisung.

2. Besteht eine Messpflicht, müssen die Ergebnis-
se 18 Monaten nach deren Beginn vorliegen. Die 
Messdauer beträgt 12 Monate, es bleiben also 6 
Monate für die Planung, Beschaffung und Auswer-
tung der Messung(en).

3. Werden bei diesen Messungen 300 Bq/m³ über-
schritten, müssen unverzüglich Radonschutz-
maßnahmen ergriffen werden. Der Erfolg der Maß-
nahmen ist innerhalb von 24 Monaten durch eine 
Kontrollmessung zu überprüfen.

4. Wird der Referenzwert weiterhin überschritten, sind 
die betroffenen Arbeitsplätze umgehend bei der 
zuständigen Behörde anzumelden!

5. Nach erfolgter Anmeldung ist innerhalb von 6 Mo-
naten eine personenbezogene Dosisabschätzung 
durchzuführen. Diese ist der zuständigen Behörde 
unverzüglich mitzuteilen.

Alle betroffenen Beschäftigte, Betriebs- und Personal-
räte, sowie Dritte, die in eigener Verantwortung an be-
troffenen Arbeitsorten tätig sind, sind unverzüglich über 
die Messergebnisse und getroffenen Maßnahmen zu 
informieren. 

RADON AN ARBEITSPLÄTZEN
Mit der neuen Gesetzgebung gilt eine Radon-Messpflicht an 
Arbeitsplätzen, wenn

• diese in Erd- oder Kellergeschossen von Gebäuden in Ra-
donvorsorgegebieten liegen.

• diese in Anlage 8 des Strahlenschutzgesetzes genannt sind 
(untertägige Bergwerke, Schächte, Höhlen, Besucherberg-
werke; Anlagen zur Wassergewinnung, Wasseraufbereitung 
und Wasserverteilung; Radonheilbäder und Radonheilstol-
len).

Radonmessungen sind auch außerhalb der gesetzlichen Pflicht 
sinnvoll, aber freiwillig.

SCHÜTZEN SIE 
SICH UND IHRE 
ANGESTELLTEN!

RADONSCHUTZ IST  
ARBEITSSCHUTZ

1 Radonmessung an Arbeitsplätzen
(mindestens 12 Monate 
(§ 155 StrlSchV))

Wird der Referenzwert (300 Bq/m³) 
überschritten?

Schematische Vorgehesweise bei einer Radon-Messpflicht:

NEIN?
Keine 
weiteren 
Pflichten

2 Reduzierung der Radonkonzentration
(Ausnahmen bei besonderen 
Gründen)

Erfolgskontrolle durch erneute Messung!
Referenzwert (300 Bq/m³) weiterhin 
überschritten?

NEIN?
Keine 
weiteren 
Pflichten

3 Anmeldung bei zuständiger Behörde
(arbeitsplatzbezogene  
Dosisabschätzung)

Dosis über 6 Millisievert pro Jahr [mSv/a] 
möglich?

NEIN?
Keine 
weiteren 
Pflichten

4 Beruflicher Strahlenschutz

Grenzwert, Überwachung, 
Optimierungsgebot

Ja

Ja

Ja

ar
be

its
kr

af
tb

ez
og

en
ar

be
its

kr
af

tb
ez

og
en


